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Beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanleitungen der eingesetzten Präparate zu Aufwandmengen, Auflagen und Anwendungsbestimmungen! Unsere Hinweise werden mit größter 

Sorgfalt erstellt! Dennoch können wir keine Gewähr übernehmen, da sich Schreibfehler immer wieder mal einschleichen können.  
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Freitag: In der Früh, bis hin zu den Mittagsstunden sonnig. Temperaturen frühmorgens um 19, vormittags 26, 
Mittagswerte um 30 Grad. Nachmittags sonnig und heiß bei 33 Grad. Zum Abend hin sternklar und um 29 Grad. 
Nachts sternklar, es kühlt auf Werte um 16 Grad ab.  
Die weiteren Aussichten: Samstag sonnig und heiß. Höchstwerte 35 Grad. In der Nacht zum Sonntag 
Tiefstwerte um 17 Grad. Sonntag oft gering bewölkt maximal 34 Grad.  
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Wetter 

     

TMax / TMin [°C] 34 / 15  35 / 17  34 / 17  34 / 18  34 / 21  

Niederschlag [mm] 0  0  0  0  0  

Regenrisiko [%] 0  0  5  5  5  

Bodenfeuchte [%nFK] 30-60cm Tiefe 29  24  24  24  20  

Bodentemp 40cm Tiefe [°C] 17  18  19  20  20  

Pflanzenschutzmittel Sprühverluste  
(Grenzwert Wind 5 m/s) 

leicht 
3 m/s 

leicht 
2,9 m/s 

leicht 
2 m/s 

leicht 
3,3 m/s 

leicht 
3,2 m/s 

 

Wespen: 

Vereinzelt wird Wespenfraß gemeldet. Kontrollieren Sie daher gefährdete Anlagen in den Randbereichen von 

Weinbergen mit benachbarten Hecken oder Wald.  

Frühzeitige Maßnahmen:  

- Eine Seitenbespannung mit dichten Netzen im Bereich der Traubenzone ist die sicherste Methode. Es ist 

darauf zu achten, dass die Netze im unteren Bereich dicht abgeschlossen werden.  

- Abfangen von einfliegenden Wespen mit Flüssigfallen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass 

Wespenfallen nur ausgehängt werden dürfen, wenn die Art und die Anwendung den Bestimmungen der 

Allgemeinverfügung der Regierung von Unterfranken entsprechen. Die Allgemeinverfügung der Regierung 

von Unterfranken für das Aushängen solcher Fallen wurde heute im Amtsblatt veröffentlicht. Durch die 

genauen Anforderungen an die Fallen sollen unerwünschte Beifänge auf ein Mindestmaß reduziert werden. 

(s. Anhang) 
 

Regierungsbezirk Mittelfranken: 

Da in den vergangenen Jahren sehr wenige Ausnahmegenehmigungen beantragt wurden, fehlt dem 

zuständigen Referat der Regierung von Mittelfranken in diesem Jahr die Handhabung für eine 

Allgemeinverfügung. Wir werden daran arbeiten diese für das nächste Jahr zu erhalten. 

Wer eine Ausnahmegenehmigung beantragen möchte, kann einen formlosen Antrag stellen an: 

poststelle@reg-mfr.bayern.de. Folgende Informationen sollte der Antrag enthalten:  

Name, Adresse, Telefonnummer, FlurNr. wo ausgehängt werden soll, Fläche, Anzahl der Fallen.  

Die Regierung von Mittelfranken hat zugesagt die Anträge zeitnah zu bearbeiten und die anfallenden 

Gebühren (mind. 25€) möglichst gering zu halten. 
 

Es gelten die Hinweise des Montagsfaxes! 
 
 

Wir möchten Sie auch an den Umfragebogen zu „Wuchsanomalien an Reben“ erinnern, der am Weinbaufax 

vom 30.07.2020 angehängt war. Je mehr Winzer sich beteiligen, desto aussagekräftiger wird das Ergebnis 

sein. Füllen Sie bitte den Fragebogen aus und schicken ihn zeitnah an den Rebschutzdienst zurück. 

Herzlichen Dank. 
 

 

Beilage:  

• Allgemeinverfügung (Seite 116/117) 

• Wespenfallen im Weinberg 

• Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen (LWG) 

• Online-Seminar „Energieeinsparung im Weinbau“ 
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